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Mit  Kommentierun-gen zum neuen Reform-gesetz 2023 

NEU

Der Heidelberger Kommentar zum Betreuungs- und Unterbringungs-
recht (HK-BUR) erleichtert als Online-Modul die betreuungsgerichtliche 
Tätigkeit und die praktische Betreuungsarbeit durch die Verlinkungen 
innerhalb des Werkes.

Er bietet
•  eine praxisnahe und umfassende Kommentierung der relevanten 

materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften des Betreuungs-
rechts und Unterbringungsrechts, insbesondere des BtOG samt 
BtRegV, FamFG und VBVG

• aktuelle Rechtsprechungsübersichten
•  Checklisten, Formulare und Musterbriefe, die Ihnen als  

Worddokument zur Verfügung stehen und befüllbar sind
•  die wichtigsten Regelungen der einzelnen Bundesländer über  

eine Linkliste.

Die Änderungen durch das am 1.1.2023 in Kraft tretende  
Reformgesetz werden sukzessive bereits parallel zum geltenden 
Recht in einer separaten Rubrik kommentiert. Von besonderem  
Interesse sind hierbei die Bestimmungen des neuen BtOG sowie der 
neuen BtRegV nebst neuer Formulare für die Anwendung in der Praxis. 
So können Sie sich nach und nach mit den neuen  
Regelungen vertraut machen.

Für Berufsbetreuer und Betreuungsbehörden!

Jetzt versandkostenfrei bestellen:   
www.otto-schmidt.de
C.F. Müller GmbH, Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg
Bestell-Tel. 06221/1859-599, kundenservice@cfmueller.de
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Das Programm im Überblick
 Donnerstag, 13.10.2022 
 

11.00 - 13.30 Uhr: Anreise

14.00 - 16.00 Uhr: Plenum
 Bankettsaal 046/1-3
Moderation: Tom Hegermann

Eröffnung und Begrüßung
Stimmen zur Reform des Betreuungsrechts
Grußworte
Ruth Schröder, Bundesjustizministerium 
Dr. Christiane Leiwesmeyer, Staatssekretärin im 
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Begrüßungstalk 
mit Monika Paulat und Peter Winterstein

Vorträge
Was bringt die Zukunft? Ziele und Eckpunkte der 
Reform
Volker Lipp

Mehr Selbstbestimmung wagen – die Reform leben
Dagmar Brosey

Fachgespräch zur Reform
Birgit Holtermann, Amandj Hoseyni, 
Kerrin Stumpf, Holger Marx

16.00 – 16.30 Uhr:  Kaffeepause

16.30 – 18.00 Uhr:  Teilplenen

TP 1  Raum 049/050
Zur Selbstbestimmung verdammt? Die Wunschbe-
folgung und ihre Grenzen

TP 2 Raum 058 
Die neue Vermögenssorge

TP 3  Raum 046/1-3
Neuorganisation des örtlichen Betreuungswesens 
– Herausforderung für Behörden, Vereine, Gerichte, 
Betreuer:innen

TP 4  Raum 155
Sachkunde und Qualifikation der beruflichen Be-
treuung

TP 5  Raum 136/137
Betreuung im Kontext sozialer Hilfen –
Erforderlichkeit, Abgrenzung zu sozialen Leistun-
gen und Verantwortung anderer Hilfesysteme

TP 6  Raum 059
Erforderlichkeit innerhalb der Betreuung
Was muss ich eigentlich noch machen?

19.00 Uhr:  HK-BUR Diskussionsforum
 Bankettsaal 046/1-3

Andere Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung - Kooperationsanforderungen an Gerichte und Betreu-
ungsbehörden
Christian Braun, Ina Bürkel, Uwe Harm, Anna Schwedler

20.15 Uhr:  Kulturprogramm
Behinder(t)gründig mit Cartoonist Phil Hubbe

HK-BUR Online 
Heidelberger Kommentar zum  
Betreuungs- und Unterbringungsrecht
Herausgegeben von Betreuungsrichter Axel Bauer a.D.,  
RA Prof. Dr. Thomas Klie, RA Kay Lütgens und  
RAin Prof. Dr. Anna Schwedler.

BETREUUNGSRECHT

Als Online-Modul:
€ 32,– pro Monat für 1-3 Nutzer. Mindestvertragslaufzeit 6 Monate. 
ISBN 978-3-8114-0728-2

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen: www.otto-schmidt.de

Als Loseblattwerk:
6 Ordner mit rund 9.000 Seiten.  
€ 210,– zur Fortsetzung für mind. 24 Monate. 
ISBN 978-3-8114-2270-4
Inklusive:

•                      Online-Modul „HK-BUR Online“
• Adressen von Betreuungsbehörden und Betreuungsvereinen 
• Buch „HK-BUR Gesetzessammlung zum Betreuungsrecht“
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Mit  Kommentierun-gen zum neuen Reform-gesetz 2023 

NEU

Der Heidelberger Kommentar zum Betreuungs- und Unterbringungs-
recht (HK-BUR) erleichtert als Online-Modul die betreuungsgerichtliche 
Tätigkeit und die praktische Betreuungsarbeit durch die Verlinkungen 
innerhalb des Werkes.

Er bietet
•  eine praxisnahe und umfassende Kommentierung der relevanten 

materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften des Betreuungs-
rechts und Unterbringungsrechts, insbesondere des BtOG samt 
BtRegV, FamFG und VBVG

• aktuelle Rechtsprechungsübersichten
•  Checklisten, Formulare und Musterbriefe, die Ihnen als  

Worddokument zur Verfügung stehen und befüllbar sind
•  die wichtigsten Regelungen der einzelnen Bundesländer über  

eine Linkliste.

Die Änderungen durch das am 1.1.2023 in Kraft tretende  
Reformgesetz werden sukzessive bereits parallel zum geltenden 
Recht in einer separaten Rubrik kommentiert. Von besonderem  
Interesse sind hierbei die Bestimmungen des neuen BtOG sowie der 
neuen BtRegV nebst neuer Formulare für die Anwendung in der Praxis. 
So können Sie sich nach und nach mit den neuen  
Regelungen vertraut machen.

Für Berufsbetreuer und Betreuungsbehörden!

Jetzt versandkostenfrei bestellen:   
www.otto-schmidt.de
C.F. Müller GmbH, Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg
Bestell-Tel. 06221/1859-599, kundenservice@cfmueller.de
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 Freitag, 14.10.2022 
 

09.00 – 10.30 Uhr: Plenum
 Bankettsaal 046/1-3
Moderation: Dagmar Brosey und Volker Lipp

Vorträge
Die Entwicklung der Persönlichkeit: Warum Selbst-
bestimmung wichtig ist
Martin Ohlmeier

Mehr Selbstbestimmung durch die Reform
Hartmut Guhling

Präsentation Infokampagne des BMJ zum neuen 
Betreuungsrecht
Annette Schnellenbach, Jan Wassenberg, 
Bundesministerium der Justiz - Referat IA5

10.30 – 11.00 Uhr: Kaffeepause

11.00 – 16.00 Uhr: Arbeitsgruppen (zwischendurch Mittagspause)

AG 1 Raum 059
Was wollen wir für Unterstützte Entscheidungsfin-
dung? Diskussion mit Menschen mit Betreuungs-
erfahrung

AG 2 Raum 049/050
Unterstützte Entscheidungsfindung in
Konfliktsituationen

AG 3 Raum 145
Chancen der Qualitätssicherung durch das neue 
Registrierungsverfahren

AG 4 Raum 058
Die Vernetzung vor Ort und die Zusammenarbeit 
von Vereinen und Behörde

AG 5 Raum 154
Vollmachten: Neue Entwicklungen

AG 6 Raum 131
Ehegattenvertretungsrecht

AG 7 Raum 175
Beratung, Unterstützung und Aufsicht durch das 
Gericht

AG 8 Raum 137
Anfangsbericht – Anfangsgespräch – Jahresbe-
richt

AG 9 Raum 172/173
Verfahrenspflegschaft 2.0

AG 10 Raum 155
Anbindung ehrenamtlicher Betreuer:innen an den 
Betreuungsverein

AG 11 Raum 146
Innovationsschub durch Corona: Der hybride
Betreuungsverein – das Beste aus beiden Welten

AG 12 Raum 041
Selbstbestimmung und Zwangsbehandlung

AG 13 Raum 136
Umsetzung der Reform: Was machen die Länder?
Ausführungsgesetze im Blick

16.00 – 16.30 Uhr: Kaffeepause

16.30 – 18.00 Uhr: Plenum
 Bankettsaal 046/1-3
Moderation: Tom Hegermann

Vorstellung des Betreuungsrechtslexikons
Horst Deinert

Verleihung der BGT-Förderpreise im Gedenken an 
Lothar Kreyssig und Verabschiedung Peter Winter-
stein

20.00 Uhr: Mitgliederversammlung des BGT e.V.
anschließend Disco
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 Samstag, 15.10.2022 
 

09.30 – 12.30 Uhr: Plenum
 Bankettsaal 046/1-3
Moderation: Tom Hegermann
 
 09.30 Uhr: Österreichs Blick auf die Reform
 Michael Ganner

10.30 – 10.45 Uhr: Kaffeepause

 10.45 – 12.15 Uhr: Ein Blick zurück und ein Blick nach vorn:  
 Dagmar Brosey, Ina Bürkel, Annette Schnellenbach, Peter Winterstein

12.15 Uhr: Abschlusserklärung

12.30 Uhr: Ende der Tagung

Einladung zur Mitgliederversammlung des 
Betreuungsgerichtstages e.V.
Liebe Mitglieder,
am Freitag, 14.10.2022, findet um 20.00 Uhr die 
Mitgliederversammlung des Betreuungsge-
richtstags e.V. im Plenumssaal des Bildungs-
zentrums Erkner, Seestraße 39, 15537 Erkner 
(Tel. 03362 – 769-0) statt. Dazu lade ich Sie im 
Namen des Vorstands herzlich ein. Juristi-
sche Personen, die Mitglied des Betreuungsge-
richtstags e.V. sind, werden gemäß § 4 Abs. 1 
Satz 2 unserer Satzung aufgefordert, ihre Ver-
treter, die die Mitgliedsrechte auf der Mitglie-
derversammlung wahrnehmen soll, schriftlich 
gegenüber dem Vorstand zu benennen.
Gemäß der Wahlordnung des Betreuungsge-
richtstag e.V. wird mitgeteilt, dass die Ämter 
der/des Vorsitzenden, der drei stellv. Vorsit-
zenden, der Schatzmeister und von vier Beisit-
zern für eine Amtszeit von vier Jahren zur Wahl 
stehen. Die Satzung und die Wahlordnung sind 
unter http://www.bgt-ev.de/satzung_verein.
html einzusehen.

Peter Winterstein, Vorsitzender

Die Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit

2. Bericht des Vorstands
3. Rechnungsbericht für die Jahre 2020/2021
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahlen
7. Verschiedenes
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 14:00 - 16:00 Uhr - Plenum 

Vortrag

Was bringt die Zukunft? Ziele und Eckpunkte der 
Reform 
Volker Lipp

Mit der großen Reform des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts wird auch das Betreu-
ungsrecht zum 1. Januar 2023 umfassend 
geändert und neu strukturiert. Hintergrund 
für diese Reform des Betreuungsrechts sind 
vor allem die Vorgaben der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Danach bedeutet rechtliche 
Betreuung primär Unterstützung bei der Aus-
übung der Rechts- und Handlungsfähigkeit. 

Darüber hinaus haben zwei große Forschungs-
projekte und ein breit angelegter Diskussi-
onsprozess zur Reform zahlreiche Defizite in 
der Praxis des Betreuungswesens aufgezeigt. 
In seinem einführenden Vortrag stellt Volker 
Lipp die Ziele der Reform des Betreuungs-
rechts vor und gibt einen Überblick über die 
zentralen Punkte des neuen Betreuungsrechts.

Vortrag

Mehr Selbstbestimmung wagen – die Reform leben
Dagmar Brosey

Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts verfolgt das klare Ziel, 
das Selbstbestimmungsrecht rechtlich betreu-
ter Menschen zu stärken, und will den 1992 be-
gonnenen Paradigmenwechsel in der Betreu-
ungspraxis weiter voranbringen. Dabei werden 
die bereits bestehenden Rechtsgrundsätze zur 
Beachtlichkeit der Wünsche der betreuten 
Menschen sowohl für die Betreuer:innen aber 
auch für die Betreuungsgerichte und die Be-
treuungsbehörden präzisiert. Unterstützung 
beim rechtlichen Handeln soll verhindern, 

dass Dritte bestimmen, welche Maßnahme für 
einen Menschen mit Behinderung die Beste 
ist. Das Wissen um die Wünsche der betreuten 
Menschen zu ihren Angelegenheiten und die 
Unterstützung bei der Umsetzung sind zentral 
für Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. 
Mehr Selbstbestimmung wagen impliziert 
auch die Anstrengung, sich gegenseitig zu ver-
stehen. Ein neues oder besonderes Haftungs-
risiko folgt daraus nicht. Das Wagnis zu mehr 
Selbstbestimmung liegt auf beiden Seiten der 
Betreuung: im Zutrauen und im Sich-Trauen.

 16:30 - 18:00 Uhr Teilplenen 

Teilplenum 1

Zur Selbstbestimmung verdammt? Die 
Wunschbefolgung und ihre Grenzen
Anne Klüser/Carsten Wiegel - Moderation: Annette Loer 

Betreuer:innen sind verpflichtet, die Wünsche 
der von ihnen betreuten Personen „festzustel-
len“. Wünsche entwickeln sich und werden 
vielleicht auch erst mit der Zeit klar. Wann 
und wie sie geäußert werden, ist variabel. Und 
Wünsche ändern sich im Verlauf der Zeit. Die 
gesetzliche Wunschfeststellung ist daher - pa-
radoxerweise - ein Prozess, eine Fortschrei-
bung.
Betreuer:innen sind des Weiteren im Regelfall 

verpflichtet, die Wünsche der von ihnen be-
treuten Personen zu befolgen und die betreu-
ten Personen bei der Umsetzung der Wünsche 
rechtlich zu unterstützen. Hierzu gibt es jedoch 
einige Ausnahmen. Die Heraus-forderung für 
Betreuer:innen liegt darin, sich professionell 
in diesen Graubereichen zwischen umzuset-
zenden und abzuweisenden Wünschen zu ori-
entieren und zu verhalten.
Nicht selten haben Betreuer:innen mit 

Do 
13.10.
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Wunschkollisionen und Zielkonflikten zu tun. 
So können von einer betreuten Person geäu-
ßerte Wünsche die Erfüllung anderer Wünsche, 
die früher oder gleichzeitig geäußert wurden 
bzw. werden, unmöglich machen oder zeitlich 
verschieben. Oder die Erfüllung bstimmter ak-
tueller Wünsche kann wichtige langfristigere 
Ziele der betreuten Person konterkarieren. Be-
treute Personen geraten in solchen Situatio-
nen leicht in eine Dilemmasituation.

Eine wichtige Aufgabe von Betreuer:innen 
kann es daher sein, mit den von ihnen betreu-
ten Personen immer wieder Wünsche und Zie-
le zu überprüfen und Zielhierarchien zu bilden, 
die im Fall von Wunschkollisionen und Ziel-
konflikten als Verhandlungsgrundlage dienen 
und die betreuten Personen dabei unterstüt-
zen, sich aus Dilemmasituationen zu befreien 
sowie selbstbestimmte Entscheidungen über 
die für sie wichtigsten Wünsche und Ziele zu 
treffen. 

Meiner Meinung nach gibt es bei dem Thema Selbstbestimmung drei Fragen, die man sich selber als erstes 
beantworten muss:  
Erstens: Wer bin ich?  
Zweitens: Was will ich? und  
Drittens: Wie will ich das, was ich will, erreichen? Für eine/n/n gesetzliche/n Betreuer*in heißt dieses, dass 
sie/es/er, sofern sich ein/e zu Betreuende/r sich diese Fragen noch nicht gestellt hat, als erstes diese Fragen 
mit der/dem/dem zu Betreuenden zu klären hat. Das Betreuungsgesetz schreibt ja schließlich vor, dass die/
das/der gesetzliche Betreuer*in sich nach dem mutmaßlichen Willen der/des/des zu Betreuenden richten 
muss. Daraus folgt logisch stringent, dass die/das/der gesetzliche Betreuer*in dazu verpflichtet ist, zunächst 
den Willen der/des/des zu Betreuenden zu ermitteln. Notwendiger Weise kann dieses nur zu einem Zeitpunkt 
stattfinden, an dem die/das/der zu Betreuende sich über seinen eigenen Willen auch im Klaren ist.  
Im Prinzip heißt jenes aber, da eine Betreuung meist erst eingerichtet wird, wenn das Kind schon in den 
Brunnen gefallen ist, dass die eigentliche Betreuungsarbeit, zumindest wenn sie gesetzestreu sein soll, erst 
nach mehreren Wochen/Monaten nach der Einrichtung der gesetzlichen Betreuung beginnt. Bis dahin ist sie 
im Umkehrschluss gesetzeswidrig.  
Ich weiß zwar nicht, wie viele Betreute ein/e gesetzliche/r Betreuer*in im Durchschnitt hat, aber ich frage 
mich, wie sie/es/er zeitlich schaffen soll, zusammen mit der/dem/dem zu Betreuenden bei jeden einzelnen 
zu Betreuenden den (mutmaßlichen) zu ermitteln. Dieses wird, sofern die/das/der zu Betreuende ein/e 
Beeinträchtigter mit hohem Unterstützungsbedarf ist, (vermutlich) ja sogar noch zeitaufwendiger sein. 
Außerdem ist es ja nicht so, dass die eigenen Ansichten ein Leben lang gleichbleiben.  
Damit stellt sich für mich die Frage, ob, und wenn ja, sich der (mutmaßliche) Wille einer/eines/eines 
zu Betreuenden ändert. Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob die/das/der zu Betreuende sein 
Willensänderung (sofort) realisiert. Ist es zu besagtem Zeitpunkt dann die Verpflichtung der/des/
des zu Betreuenden, sich regelmäßig Klarheit darüber zu verschaffen, was sie/es/er jetzt genau will. 
Wenn sie/es/er dieses herausgefunden hat, muss sie/es/er sich dann um einen schnellstmöglichen 
Termin bei ihrer/seiner/seiner gesetzlichen Betreuer*in bemühen. Oder ist es andererseits die 
Aufgabe der/des/des gesetzlichen Betreuerin/Betreuers/Betreuers, jenes in mit der/dem/dem zu 
Betreuenden festgelegten Abständen aus der/dem/dem zu Betreuenden herauszukitzeln.

Carsten Wiegel Experte in eigener Sache

Teilplenum 2

Die neue Vermögenssorge
Roland Schlitt (Rechtspfleger) und Thorsten Becker (Berufsbetreuer) - Moderation: Ulrike Thielke

Mit der Betreuungsrechtsreform wurden die 
Vorschriften zur Vermögenssorge neu ge-
fasst und strukturiert. Alte Zöpfe wurden ab-
geschnitten und es erfolgte eine Klarstellung, 
dass auch in der Vermögenssorge die Wünsche 
und der Wille des betreuten Menschen maß-
geblich sind. Die beiden Referenten stellen 

die wichtigsten neuen Vorschriften aus Sicht 
einer Rechtspfleger und eines beruflichen Be-
treuers vor und freuen sich zusammen mit der 
Moderatorin auf eine vielfältige Diskussion 
mit den Teilnehmer:innen zu den neuen Re-
geln zur Vermögenssorge.

Do 
13.10.
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Teilplenum 3

Neuorganisation des örtlichen Betreuungswesens 
– Herausforderung für Behörden, Vereine, Gerichte, 
Betreuer:innen
Ina Bürkel, Walter Dörrer, Ulrike Gödeke und Szymon Mazur - Moderation: Klaus Gölz

In diesem Teilplenum sollen die wesentlichen 
Ziele der Betreuungsrechtsreform unter dem 
Blickwinkel der Akteure des örtlichen Betreu-
ungswesens vorgestellt werden. Diskutiert 
werden soll, wie auf örtlicher Ebene die Her-
ausforderungen gemeistert werden können, 
die durch die geänderten gesetzlichen Vorga-
ben auf die einzelnen Beteiligten zukommen 
werden. Welche Maßnahmen sind erforder-

lich, dass sich das Ziel der Qualitätssteigerung 
in der rechtlichen Betreuung erreichen lässt? 
Musß sich das Betreuungswesen vor Ort neu 
organisieren und auf welche Weise, um diesem 
Ziel gerecht werden zu können? Welche Wege 
der Zusammenarbeit sind nötig und welche 
Kooperationsformen sind denkbar und um-
setzbar?

Teilplenum 4

Sachkunde und Qualifikation der beruflichen 
Betreuung
Holger Koch, Iris Peymann und Stephan Sigusch - Moderation: Helga-Steen-Helms

Im Fokus dieses Teilplenums stehen die neuen 
Anforderungen an die Sachkunde nach dem 
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG ) und 
der Betreuerregistrierungsverordnung (Bt-
RegV).
In einem einführenden Referat wird von Hol-
ger Koch dargestellt, welche Anforderungen 
die „erforderliche Sachkunde“ hinsichtlich der 
Kenntnisse und der Fähigkeit zur praktischen 
Anwendung zukünftig an beruflich tätige Be-
treuer*innen stellt. Auch die wesentlichen 
Punkte des neuen Registrierungsverfahrens 
werden in diesem Rahmen erörtert. 
Stephan Sigusch greift im Weiteren Einzel-
fragen zur Anerkennung der Sachkunde auf. 
Dabei wird es zum einen um spezielle Rege-

lungen für Betreuungsvereine gehen, zum an-
deren aber auch um die Erörterung von indivi-
duellen Berufsverläufen.  Wie können spezielle 
Nachweise erbracht werden und welche Mög-
lichkeiten zur Anerkennung als erforderliche 
Sachkunde hat die zuständige Betreuungsbe-
hörde?
Im dritten Teil der Veranstaltung wird Iris Pey-
mann über Konzepte zur Vermittlung der Min-
destsachkunde berichten. Welche Inhalte wer-
den wie vermittelt, welche Voraussetzungen 
müssen Teilnehmende erfüllen, wie hoch ist 
der Zeitaufwand und mit welchen finanziellen 
Aufwendungen ist zu rechnen?
Zu allen drei Beiträgen besteht ausreichend 
Zeit für Nachfragen und Diskussion.

Teilplenum 5

Betreuung im Kontext sozialer Hilfen – 
Erforderlichkeit, Abgrenzung zu sozialen Leistungen 
und Verantwortung anderer Hilfesysteme
Antje Wendler und Benedikt Schreiner - Moderation: Achim Rhein

Dieses Teilplenum beschäftigt sich mit dem 
Aspekt von sog. „betreuungsersetzenden Hil-
fen“, die dazu geeignet und förderlich sind, eine 
rechtliche Betreuung zu vermeiden.  Als wich-
tiger Aspekt gilt die leistungsgerechte Abgren-
zung zu sämtlichen möglichen Leistungen der 
sozialen Sicherungssysteme, die diesen As-
pekt erfüllen können. Die Verantwortung aller 

Hilfesysteme auf die Bedeutung eines damit 
vermeidbaren Grundrechtseingriffes beim be-
treffenden Menschen gilt es zu sensibilisieren. 
Hinsichtlich der Erforderlichkeit einer Betreu-
ung ist neben den Wünschen der betreuten 
Person zu prüfen, ob andere Hilfemöglichkei-
ten außer der rechtlichen Betreuung bestehen 
und ausreichen. Nur wenn diese Möglichkei-

Do 
13.10.
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ten ausscheiden, ist eine Betreuung erforder-
lich. 
Als „andere Hilfen“ zählt der Gesetzgeber in 
erster Linie Familienangehörige, Bekannte 
und Nachbarn, aber auch Hilfsangebote durch 
Verbände, ambulant betreutes Wohnen oder 
die öffentliche Hand, z.B. durch die Rehaträger, 
den Allgemeinen Sozialdienst, den Sozialpsy-
chiatrischen Dienst oder auch insbesondere 
durch Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX. 
Mit der ergänzenden unabhängigen Teilha-
beberatung ist durch das BTHG das Angebot 
an „anderen Hilfen“ weiterentwickelt worden. 
Bei der Prüfung, ob betreuungsvermeidende 
„andere Hilfen“ insbesondere nach dem So-
zialrecht vorhanden sind, kommt der Betreu-
ungsbehörde eine zentrale Bedeutung zu. Ne-
ben ihrer Beratungs- und Informationspflicht 
nach § 5 Absatz 1 BtOG hat sie dem Betroffe-
nen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 BtOG andere Hilfen 
zu vermitteln und dabei mit den zuständigen 
Sozialleistungsträgern zusammenzuarbeiten 
und hierbei insbesondere den Kontakt zum 
Hilfesystem herzustellen.
Eine wesentliche „andere Hilfe“ stellt die „Er-
weiterte Unterstützung“ nach § 8 Abs. 2 BtOG 
als Aufgabe der Örtlichen Betreuungsbehör-
den dar. Sie ist eine über die grundsätzliche 
Unterstützungsverpflichtung der Behörde hi-
nausgehende Maßnahmen zur Betreuungsver-
meidung.
Auch im Rahmen eines gerichtlichen Verfah-
rens findet die Berücksichtigung der „anderen 

Hilfen“ eine zentrale Bedeutung (§ 293 FamFG), 
so hat über die Bestellung eines Betreuers oder 
einer Betreuerin die Betreuungsbehörde dem 
Gericht im vorzulegenden Sozialbericht (§ 11 
Abs. 2 Nr. 2 BtOG) regelhaft hierzu bzw. über 
die Anwendung einer „Erweiterten Unterstüt-
zung“ als „andere Hilfe“ stets im gerichtlichen 
Verfahren bei der Sachverhaltsermittlung (§ 11 
Abs. 3 BtOG) oder auch auf Aufforderung des 
Gerichts (§ 11 Abs. 4 BtOG) zu berichten.
§ 1814 Abs. 3 Satz 2 BGB enthält in den Num-
mern 1 und 2 Regelbeispiele, in denen eine 
Betreuung nicht erforderlich erscheint. Durch 
die im Gesetzentwurf nicht weiter begründe-
te Einfügung des Begriffes „insbesondere“ hat 
der Gesetzgeber den Ausnahmekatalog geöff-
net und den Betreuungsrichter:innen  damit 
ein freies Ermessen darüber eingeräumt, in 
welchen weiteren Fallkonstellationen eine Be-
treuerbestellung als nicht erforderlich verwei-
gert werden kann.
Der Verweis auf solche anderen Hilfen kommt 
aber nur dann in Betracht, wenn der bzw. die 
Betroffene weiterhin selbst Entscheidungen 
treffen kann.
Die dazu korrespondierende Norm im Sozi-
alrecht findet man im Allgemeinen Teils des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch in § 17 SGB 
I, wonach die Leistungsträger mit den Betreu-
ungsbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zur Vermittlung geeigneter Hilfen zur Betreu-
ungsvermeidung zusammenarbeiten haben.

Teilplenum 6

Erforderlichkeit innerhalb der Betreuung - Was muss 
ich eigentlich noch machen?
Melanie Haß, Stefanie Meints und Anna Schwedler - Moderation: Torsten Joecker

Mit der Reform des Betreuungsrechts soll die 
Selbstbestimmung und Autonomie unterstüt-
zungsbedürftiger Menschen im Vorfeld und 
innerhalb der rechtlichen Betreuung im Sinne 
von Art. 12 UN-BRK gestärkt werden. Das Teil-
plenum 6 widmet sich dem Thema, inwieweit 
der Erforderlichkeitsgrundsatz innerhalb der 
rechtlichen Betreuung durch die Neuregelun-
gen gestärkt wird und was dies für die prak-
tische Umsetzung und Arbeit im Betreuungs-
wesen bedeutet. Hierzu sollen die Regelungen 
aus Sicht von Wissenschaft und Praxis näher 
betrachtet und eine erste Orientierung gege-
ben werden.

Was ändert sich durch die Reform zum 01. Ja-
nuar 2023 für die einzelnen Akteure des Be-
treuungswesens?
Welches konkrete Betreuer:innenhandeln – 
von der unterstützten Entscheidungsfindung 
bis zum stellvertretenden Handeln – ist wirk-
lich erforderlich? Welche Aufgaben kann die 
betreute Person auch eigenständig erledigen?
Welches Betreuer:innenhandeln erwartet die 
betreute Person, aber auch das Umfeld, wie Be-
hörden, Heimleitung oder Ärztinnen und Ärz-
te?
Diesen Fragen soll mit einem Impulsvortrag 
und Praxisbeispielen, aber insbesondere auch 
durch den Austausch aller Teilnehmenden 
nachgegangen werden.

Do 
13.10.
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 09:00 - 10:30 Uhr - Plenum 

Vortrag

Die Entwicklung der Persönlichkeit, warum 
Selbstbestimmung wichtig ist
Martin Ohlmeier

Persönlichkeitsentwicklung bedeutet Verän-
derung der Persönlichkeit über die gesamte 
Lebensspanne. Entscheidend sind hier ins-
besondere die frühen Entwicklungsphasen. 
Selbstbestimmung ist dabei elementarer Be-
standteil einer reifen Persönlichkeit und letzt-
lich Voraussetzung psychischer Integrität und 

Gesundheit. In dem Vortrag soll ein Überblick 
über wesentliche Aspekte der Entwicklungs-
psychologie und dem Zusammenhang von 
Selbstbestimmungsrecht und „seelischer Ge-
sundheit“ gegeben werden.

Vortrag

Stärkt die Reform des Betreuungsrechts das 
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen?
Mehr Selbstbestimmung durch die Reform
Hartmut Guhling - Moderation: Dagmar Brosey und Volker Lipp

Eines der großen Ziele, die der Gesetzgeber 
mit dem Gesetz zur Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts verfolgt hat, ist 
die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts 
der Betroffenen gegenüber dem bisherigen 
Rechtszustand. Um beurteilen zu können, ob 
ihm dies mit der Neuregelung gelungen ist, 
bedarf es in einem ersten Schritt einer nähe-
ren Bestimmung der rechtlichen Dimensionen 
dieses Selbstbestimmungsrechts und einer 
Beleuchtung des Spannungsverhältnisses, in 
dem es zu der Pflicht des Staates steht, hilfs-
bedürftige Personen vor einer Selbstschädi-
gung zu schützen. In einem zweiten Schritt 
soll dann eine Analyse vorgenommen wer-
den, wie es um den Schutz des Selbstbestim-
mungsrechts der Betroffenen unter Geltung 
des aktuellen Rechts bestellt ist. Dafür sind 
zwei Fragen von Bedeutung: Wie sind inso-
weit die rechtlichen Vorgaben der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 

auch unter Berücksichtigung der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung? Und wie werden 
diese Vorgaben in der Betreuungspraxis re-
gelmäßig umgesetzt? Mit dem dritten Schritt 
soll dann die Rechtslage ab dem 1. Januar 2023 
in den Blick genommen werden. Nach einer 
Darstellung, welche neuen Regelungen für die 
Frage eines Schutzes der Selbstbestimmung 
der Betroffenen besonders relevant sind, wird 
zu fragen sein, ob und inwieweit sich hieraus 
Änderungen der Rechtslage ergeben werden. 
Auf dieser Grundlage soll schließlich in einem 
letzten Schritt zum einen die Prognose vorge-
nommen werden, welche tatsächlichen Ver-
änderungen für die Betreuungsführung und 
das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen 
durch die Reform bewirkt werden, und zum 
anderen eine Bewertung dieses Ergebnisses 
aus richterlicher Sicht erfolgen.

Fr 
14.10.
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 11:00 - 16:00 Uhr - Arbeitsgruppen 

Arbeitsgruppe 1

Was wollen wir für Unterstützte 
Entscheidungsfindung?
Amandj Hoseyni und Andreas Martin - Moderation: Stefanie Vogt (alle TH Köln)

Diskussion mit Menschen mit Betreuungserfahrung 

In der Arbeitsgruppe möchten wir uns mit fol-
genden Fragen beschäftigen: 

• Was erwarten betreute Menschen von den 
Betreuer:innen?

• Wie kann die Zusammenarbeit gestaltet 
werden? 

• Wie kann (mehr) Selbstbestimmung in der 
Betreuung umgesetzt werden?

In dem Workshop soll es darum gehen, Er-
fahrungen auszutauschen, mit und aus der 
Perspektive von betreuten Menschen auf die 
rechtliche Betreuung zu blicken und daraus 
Erkenntnisse für die Arbeit von Betreuer:innen 
zu gewinnen.

Arbeitsgruppe 2

Unterstützte Entscheidungsfindung in 
Konfliktsituationen 
Ortrun Kliche (Uni zu Köln) und Ina Pick (Uni Basel)

Diskussion eines Gesprächsbeispiels aus der rechtlichen Betreuung mit 
Einwilligungsvorbehalt. 

In dieser AG möchten wir uns mit einem Aus-
schnitt aus einem authentischen Gespräch 
zwischen einer Berufsbetreuerin und ihrer 
Klientin beschäftigen, in dem es um Konflikte 
bzgl. Nicht-Einhaltung einer Vereinbarung zur 
Einrichtung eines Taschengeldkontos geht. 
Die Aufnahme dieses Gespräch wurde als 

Transkript verschriftet und wir möchten ge-
meinsam die Entscheidungsfindung in der Ge-
mengelage der Konflikte analysieren vor dem 
Hintergrund von aktuellen Fragen von Selbst-
bestimmung und Unterstütztem Entscheiden.

Arbeitsgruppe 3

Chancen der Qualitätssicherung durch das neue 
Registrierungsverfahren
Jelena Berz und Tillmann Schönig

In dieser AG sollen die neuen rechtlichen 
Grundlagen hinsichtlich der Registrierung von 
Berufsbetreuer:innen und der Ablauf des Re-
gistrierungsverfahrens vorgestellt werden. 
In einer breit angelegten Diskussion wollen 
wir der Frage auf den Grund gehen, wie der 
jahrzehntelange Wunsch nach einheitlichen, 
nachvollziehbaren Zulassungskriterien und 

einer qualitativ hochwertigen rechtlichen Be-
treuung umgesetzt werden kann.
Welcher Stellenwert kommt der persönlichen 
Eignung zu? Welche Kriterien zu Überprüfung 
derselben sind vorhanden und anwendbar? 
Wie können sich Betreuungsbehörden und Be-
rufsbetreuer:innen gut auf die neuen Anforde-
rungen vorbereiten?

Fr 
14.10.
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Arbeitsgruppe 4

Die Vernetzung vor Ort und die Zusammenarbeit von 
Vereinen und Behörden
Ulrike Hörnisch (Fachreferentin SkF Diözesanverein für die Erzdiözese Freiburg e.V.), Holger Marx (Leiter der 
Betreuungsbehörde des Landkreis Mainz-Bingen)

Im Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) 
werden zukünftig alle öffentlich-rechtlich ge-
prägten Vorschriften zu den ehrenamtlichen 
und beruflichen Betreuer:innen, den Betreu-
ungsvereinen und den Betreuungsbehörden 
zusammengefasst. In den neuen Vorschriften 
finden sich zahlreiche Schnittstellen und Be-
rührungspunkte, an denen Abstimmungsbe-
darf besteht, wie zum Beispiel die Ermögli-
chung der Verhinderungsbetreuung oder der 
Anbindung Ehrenamtlicher mit familiärer 
Beziehung oder persönlicher Bindung zum 
Betroffenen. Betreuungsvereine und Betreu-
ungsbehörden sind angehalten, sich zu ver-
netzen und diese Schnittstellen unter den zur 
Verfügung stehenden Rahmenbedingungen zu 
erörtern. Der Zielfokus „Der betreute Mensch 

im Mittelpunkt“ darf dabei nie aus dem Blick 
geraten.
Nach einem theoretischen Überblick wollen 
wir in einer breit angelegten Diskussion Lö-
sungsansätze für Schnittstellenthemen entwi-
ckeln. Diese sollen Check- bzw. Merklisten zu-
sammengefasst werden, an wen oder was bei 
Kooperation und Vernetzung jeweils gedacht 
werden kann. 
Es liegt in der Hand jedes einzelnen Akteurs 
im Betreuungswesen, sich mit diesen Schnitt-
stellen auseinanderzusetzen, sie umzusetzen 
mit dem Zielfokus auf den betreuten Men-
schen und so den Geist der Reform mit Leben 
zu füllen. 

Arbeitsgruppe 5

Vollmachten: Neue Entwicklungen 
Volker Lipp und Annika Stanau

Die Vorsorgevollmacht und die rechtliche Be-
treuung dienen beide gleichermaßen der Un-
terstützung von Menschen bei der Ausübung 
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit und 
ihrem Schutz vor Schaden. Eine Vorsorgevoll-
macht wird sogar wesentlich häufiger erteilt 
als ein:e rechtliche:r Betreuer:in bestellt wird. 
Die Beratung über die Vorsorgevollmacht als 
Alternative zu einer rechtlichen Betreuung, die 
Unterstützung von Bevollmächtigten bei ihrer 
Tätigkeit und ihre Kontrolle sind daher von 
großer Bedeutung. 

In den letzten Jahren haben die Gerichte zwar 
wichtige Zweifelsfragen geklärt, in der Praxis 
sind aber auch neue Fragen aufgetaucht. Zu-
dem bringt die Reform des Betreuungsrechts 
zum 1. Januar 2023 zahlreiche Neuerungen 
auch für die Vorsorgevollmachten. Die AG wird 
zum einen über diese neuen Entwicklungen 
informieren und Wege zu ihrer Umsetzung 
diskutieren. Zum anderen werden Fragen der 
Praxis aus Beratung über Vollmachten und aus 
der Begleitung und Kontrolle von Bevollmäch-
tigten erörtert.

Arbeitsgruppe 6

Ehegattenvertretungsrecht
Andrea Diekmann

Ehegattenvertretung bei Gesundheitssorge - Weiterentwicklung oder Systembruch?

Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts wird am 01.01.2023 in 
Kraft treten. Neben der rechtlichen Betreuung 
und der (Vorsorge)vollmacht wird durch die 
„Gegenseitige Vertretung von Ehegatten in An-
gelegenheiten der Gesundheitssorge“ (§ 1358 
BGB-neu) nun ein weitere Vertretungsmög-
lichkeit entstehen. 
Für die Vorsorgeplanung ist dies zukünftig zu 

berücksichtigen. Welche Chancen und Risiken 
entstehen für Betroffene? Was sollten Profis 
zukünftig bei ihren Beratungen beachten? Wie 
können sich im Gesundheitswesen tätige Be-
rufsgruppen darauf einstellen? Diesen Fragen 
möchten möchten wir uns in der AG 6 nähern 
und sie mit Ihnen diskutieren. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und sind ge-
spannt auf Ihre Einschätzungen. 

Fr 
14.10.
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Arbeitsgruppe 7

Beratung, Unterstützung und Aufsicht durch das 
Gericht
Birgit Holtermann (Rechtspflegerin) und Wolfram Schül (Vereinsbetreuer)

Die Betreuungsrechtsreform fordert die Aus-
richtung der Betreuung am Wunsch der be-
treuten Person. Dieser steht im Mittelpunkt 
aller Aktivitäten. Was bedeutet das für recht-
liche Betreuer:innen einerseits und die mit der 
Rechtsaufsicht betrauten Rechtspfleger: innen 
andererseits?
Von Betreuer:innen wird verlangt, mehr denn 
je aktiv die betreute Person darin zu unterstüt-
zen, ihre rechtliche Handlungs- und Entschei-
dungsfähigkeit zu verbessern. Das erfordert 
eine Weiterentwicklung der Kommunikations-
kompetenzen („unterstützte Entscheidungs-
findung“), eine zeitintensive Kontaktpflege 
und regen Austausch. Gleichzeitig werden die 
Berichts- und Mitteilungspflichten gegenüber 
dem Gericht erweitert. Um diesen nachzu-
kommen ist eine gründliche Dokumentation 
der Betreuungsarbeit mit der betreuten Person 
erforderlich. Kommen hier noch mehr Ver-
waltungsaufgaben auf die Betreuer:innen zu, 
„nur damit die Rechtspfleger: innen zufrieden 
einen Haken“ an die eingegangenen Berichte 
mit den vorgeschriebenen Mindestinhalten 
machen können?
Ebenso haben die Rechtspfleger:innen die 
Rechtsaufsicht auf die Wunschprämisse zu 
fokussieren. Sowohl in der Beurteilung der 
Betreuungsarbeit als auch in den betreuungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahren ist nicht 

nur zu prüfen, ob Betreuer:innen berichten, 
diese umgesetzt zu haben oder dass die ge-
plante Maßnahme diesem Wunsch entspricht. 
Sie sind auch selbst verpflichtet, diese Wün-
sche festzustellen, da sie ihre Entscheidungen 
hierauf abstellen müssen. Das erfordert eine 
vermehrte direkte Auseinandersetzung mit 
der betreuten Person. 
In der beide Akteure betreffenden Orientie-
rung an Wunsch und Willen der betreuten Per-
son liegt eine Chance für eine konstruktivere 
Kooperation aller Beteiligten. Jede betreute 
Person hat einen Rechtsanspruch darauf, von 
Betreuer:innen und dem auch zur Beratung 
verpflichteten Betreuungsgericht insgesamt 
möglichst optimal unterstützt zu werden. Da-
her kann der Austausch nicht länger von der 
Kommunikationsbereitschaft Einzelner ab-
hängig sein.
Welche Prozesse und Strukturen sind denkbar, 
für einen lebendigen Austausch zwischen den 
Akteuren zu sorgen? Welche zeitlichen Res-
sourcen müssen dafür zur Verfügung gestellt 
werden?
In der AG sollen die Anforderungen an beide 
Berufsgruppen dargestellt werden. Gemein-
sam sollen Ideen und Methoden entwickelt 
werden, um eine geregelte und verlässliche 
Kommunikation im Betreuungsverfahren zu 
etablieren.

Arbeitsgruppe 8

Anfangsbericht – Anfangsgespräch – Jahresbericht
Ulrike Thielke (Rechtspflegerin) und Philip Strützel (Berufsbetreuer)

Die Berichterstattung ist das wichtigste Inst-
rument der gerichtlichen Aufsicht und damit 
der Qualitätssicherung in den Betreuungs-
verfahren. Mit der Betreuungsrechtsreform 
wird das Instrument der Berichterstattung 
durch die neuen Vorschriften des § 1863 BGB 
n.F. gestärkt und weiterentwickelt. So haben 
die Betreuer:innen künftig einen Anfangsbe-
richt, der insbesondere die ermittelten Wün-
sche der bzw. des Betreuten und die Ziele der 
Betreuung zum Inhalt hat, zu erstellen. In den 
Betreuungsverfahren, in denen Angehörige 
zu Betreuer:innen bestellt wurden, ermitteln 
die Rechtspfleger:innen die Inhalte anhand 

von Anfangsgesprächen mit den Betreuten 
und den Betreuer:innen. Die Anforderungen 
an die Jahresberichte der Betreuer:innen 
werden erweitert und konkreter definiert. 
Bei Beendigung der Betreuungsführung sind 
die Betreuer:innen künftig verpflichtet einen 
Schlussbericht einzureichen. Die Betreuten 
sollen künftig durch die Einführung von Be-
sprechungspflichten in die Aufsichtsführung 
einbezogen werden. Die beiden Referent:innen 
stellen die neuen Vorschriften und die von der 
Landesarbeitsgemeinschaft Hamburg entwi-
ckelte Hamburger Mustergliederung vor.

Fr 
14.10.
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Arbeitsgruppe 9

Verfahrenspflegschaft 2.0
Uwe Harm (Rechtspfleger) und Christian Trautmann (Rechtspfleger)

Mit der Reform des Betreuungsrechts mit Wir-
kung ab dem 1.1.2023 wurde auch der § 276 
FamFG erweitert, um Rechtsstellung, Rechts-
macht und Aufgaben des Verfahrenspflegers 
und der Verfahrenspflegerin aus dem Gesetz 
herauslesbar zu machen. Auch die „Magna 
Charta“ des Betreuungsrechts, der neue § 1821 
BGB wird für Verfahrenspfleger:innen zu be-
achten sein. 

In der Arbeitsgruppe wollen wir ganz syste-
matisch die erweiterte Norm des § 276 FamFG 
analysieren und besprechen. Vor allem ist un-
ser das Ziel, die praktische Anwendung deut-
lich zu machen. Der Verfahrenspfleger bzw. 
die Verfahrenspflegerin hat mit dem neuen 
Recht jetzt die Chance, wirklich ein Garant für 
die Rechte betroffener Menschen in den be-
treuungsrechtlichen Verfahren zu sein.

Arbeitsgruppe 10

Anbindung ehrenamtlicher Betreuer:innen an den 
Betreuungsverein
Christian Neuhold (Vertretungsnetz Leibnitz Österreich), Annette Reiner (Betreuungsbehörde Hansestadt 
Lübeck) und Christine Teiting (Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.)

Im Rahmen der Arbeitsgruppe werden das 
Konzept des österreichischen Erwachsen-
schutzvereins „Vertretungsnetz“ in der Arbeit 
mit ehrenamtlichen Erwachsenenvertretern 
und das „Lübecker Konzept zur Gewinnung, 
Vermittlung und Begleitung ehrenamtlicher 
Betreuer*innen“ dargestellt.
Der Schwerpunkt wird hierbei auf den Erfah-
rungen mit den Konzepten im Hinblick auf die 
„Anbindung“ der ehrenamtlich Tätigen an die 
Vereine liegen.

Die Teilnehmer:innen der Arbeitsgruppen er-
halten die Gelegenheit, die Adaption der Kon-
zepte und Erfahrungen in Bezug auf ihre struk-
turellen und individuellen Gegebenheiten vor 
Ort sowie eigene Erfahrungen zu diskutieren 
und einzubringen. 
Ferner wird es um die Praxisrelevanz der Kon-
zepte und Erfahrungen im Hinblick auf die An-
forderungen der Rechtslage ab dem 01.01.2023 
gehen.

Arbeitsgruppe 11

Innovationsschub durch Corona: Der hybride 
Betreuungsverein – das Beste aus beiden Welten
Ulrike Gödecke und Heike Schönthal – Moderation: Barbara Dannhäuser

Ziele der AG: Bestandsaufnahme, Ideen für 
Weiterentwicklung
Wir möchten uns beschäftigen mit neuen digi-
talen, aber auch analogen Beratungsformaten 
und der Nutzung von Social Media im Betreu-
ungsverein. Wo stecken die Chancen? Was sind 
große Herausforderungen? Was macht richtig 
Spaß? Und was wurde durch Corona auch aus 
„alten Zeiten“ wiederentdeckt.

Heike Schönthal hat im Rahmen eines Projek-
tes Betreuungsvereine bei der Umsetzung der 
Digitalisierung im Querschnittsbereich beglei-
tet. Ulrike Gödeke nutzt mit ihren SKM Orts-
vereinen verstärkt Social Media und hat einen 
regelmäßigen Podcast zum Betreuungsrecht 
für Ehrenamtliche und Familienangehörige 
am Start. Über die Erkenntnisse der beiden 
wollen wir ins Gespräch kommen.

Fr 
14.10.
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Arbeitsgruppe 12

Selbstbestimmung und Zwangsbehandlung
Angie Schneider und Christoph Lenk

Eine Untersuchung des Gesundheitszustands, 
eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Ein-
griff, der dem natürlichen Willen des Betreuten 
widerspricht, stellen einen erheblichen Ein-
schnitt in das verfassungsrechtlich geschütz-
te Selbstbestimmungsrecht des Betreuten dar. 
Für die Einwilligung in eine solche ärztliche 
Zwangsbehandlung haben Betreuer:innen die 
hohen Anforderungen des § 1906a BGB zu be-
achten; die Zwangsbehandlung soll allein als 
ultima ratio in Betracht kommen. Für die Be-
treuer:innen ist die Auslegung der einzelnen 
Voraussetzungen maßgeblich. Zu beachten 
gilt etwa, dass die Einwilligung des Betreuers 
oder der Betreuerin stets der Genehmigung 

des Betreuungsgerichts bedarf, auch wenn mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden sein sollte. 
Entscheidenden Einfluss auf die Auslegung 
der Norm und die Tätigkeit der Betreuer:in zei-
tigt im Übrigen die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts und des Bundesge-
richtshofs.
In der Arbeitsgemeinschaft werden Ihnen 
zunächst die wesentlichen medizinischen 
Grundlagen anhand von Beispielen aus der 
Praxis vermittelt. Sodann folgen die juristi-
schen Grundlagen. Im Anschluss haben Sie die 
Möglichkeit, mit der Referentin und dem Re-
ferenten ins Gespräch zu kommen und gerne 
auch eigene Fälle zur Diskussion zu stellen.

Arbeitsgruppe 13

Umsetzung der Reform: Was machen die Länder? 
Ausführungsgesetze im Blick
Kathrin Paglotke (Justizministerium Niedersachsen), Stephan Sigusch (Betreuungsverein Oschersleben, 
Bundeskonferenz der Betreuungsvereine) und Sönke Wimmer (Betreuungsverein Kiel, BuKo)

Die Hauptverantwortung bei der Umsetzung 
der Reform liegt bei den Ländern und den Kom-
munen – sowohl, was die Schaffung von Struk-
turen betrifft, als auch u.a. die Finanzierung 
der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine.
Schon immer war die Landschaft im Betreu-
ungswesen bunt – sie wird es auch nach der 
Reform bleiben.
In dieser Arbeitsgruppe wollen wir versuchen, 
eine Übersicht über die unterschiedliche Ge-
setzgebung, Strukturen und Zuständigkeiten 
in den Ländern zu vermitteln.
Wir werden auch feststellen, ob und wo dies 
noch nicht möglich ist, weil es z.B. an den ge-
setzlichen Vorgaben fehlt oder Zuständigkei-
ten noch nicht geklärt sind.

Wir wollen eine Übersicht über die Finanzie-
rung der Querschnittsarbeit der Betreuungs-
vereine versuchen, die nun erstmalig in § 17 
BtOG als Pflichtaufgabe benannt wurde (wenn 
auch nicht für alle wirklichen Aufgaben der 
Vereine).
Wir möchten uns mit den Teilnehmenden aus-
tauschen über ihre Erfahrungen, sich abzeich-
nende Handhabungen und auch die Probleme, 
die damit eventuell verbunden sind.
Aus unserem Austausch erhoffen wir uns nicht 
nur einen besseren Überblick über die Betreu-
ungslandschaft, sondern ggf. auch Impulse für 
die Teilnehmenden, um Entwicklungen vor Ort 
begleiten und bestenfalls mitgestalten zu kön-
nen.

 16:30 - 18:00 Uhr - Plenum 

Vortrag

Vorstellung des Online-Lexikon Betreuungsrecht
Horst Deinert

Das Online-Lexikon Betreuungsrecht ist seit 
15 Jahren als Wiki online und wird seit dem 
Jahresende vom BGT gehostet. Der Hauptautor 
Horst Deinert, stellt das Wikiprojekt kurz vor 

und die Herausforderungen, die sich aus der 
2023er Reform des Betreuungsrechtes erge-
ben.

Fr 
14.10.



16 Mehr Selbstbestimmung wagen • 18. Betreuungsgerichtstag • 13. bis 15. Oktober 2022 • BZ Erkner

 09:30 - 12:30 Uhr Plenum 

Vortrag

Der österreichische Blick auf die deutsche 
Betreuungsrechtsreform
Michael Ganner (Universität Innsbruck)

Die UN-Behindertenrechtkonvention hat zu 
einer völkerrechtlich weitgehend gleicharti-
gen Rechtslage in Hinblick auf die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen geführt. Viele 
Länder, so auch Deutschland und Österreich, 
sind anlässlich der Ratifizierung davon aus-
gegangen, dass die Vorgaben schon sehr weit-
gehend erfüllt sind und dadurch kaum Hand-
lungsbedarf entstehen wird. Diesbezüglich 
wurden sie bald eines Besseren belehrt. Die 
obligatorischen Staatenberichte und die dar-
an anknüpfenden „concluding oberservations“ 
des UNBRK-Komitees haben in der Folge dazu 
geführt, dass in Deutschland primär ein Bun-
des-Teilhabegesetz für Menschen mit Behin-
derungen geschaffen wurde, während in Ös-
terreich das damalige Sachwalterrecht einer 
umfassenden Reform unterworfen wurde. In 
einem zweiten Schritt wurde auch in Deutsch-
land die große Reform des Betreuungsrechts 
angegangen und in der jetzt vorliegenden 
Form beschlossen.
Das sorgt natürlich für neugierige Blicke der 
Nachbarn sowie der internationalen communi-
ty. Aus der österreichischen Perspektive stellt 
sich primär die Frage, was besser, schlechter 
oder gleich wie in Österreich geregelt wur-

de und ob es allenfalls weiteren legistischen 
Handlungsbedarf gibt.
Auch wenn es sich um eine sehr weitgehen-
de Reform handelt, so waren alle wesentlichen 
Aspekte doch schon im Betreuungsrecht 1992 
angelegt. Die Selbstbestimmung wurde zwar 
auch in den legistischen Vorgaben ausgebaut 
(z.B. Prozessfähigkeit), viel Wert wird im Rah-
men der Reform aber auf die bessere Anwen-
dung der Vorgaben, also die bessere faktische 
Beachtung und Umsetzung der Selbstbestim-
mung, gelegt. Es soll damit nicht nur die recht-
liche Theorie, sondern auch die Praxis auf 
konventionskonforme Linie gebracht werden.
Neben der faktischen Stärkung der Autono-
mie soll dennoch der (unbedingt) erforderli-
che Schutz betreuter Personen erhalten oder 
sogar verbessert werden. Dafür wurden viele 
normative Details in einem sehr aufwändigen 
Reformprozess, inklusive vorangehender em-
pirischer Studien, adaptiert.
Was davon aus österreichischer Sicht beson-
ders gut gelungen ist und wo man noch einen 
Schritt weitergehen hätte können, bleibt den 
mündlichen Ausführungen vorbehalten.

Sa 
15.10.
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Organisatorische Hinweise
Tagungsstätte:
Bildungszentrum Erkner e.V.
Seestraße 39
15537 Erkner

Telefon: 03362 769 – 0
Telefax: 03362 769 – 9 09
E-Mail: empfang@bz-erkner.de
Web: https://bz-erkner.com

Wir bitten alle Teilnehmenden sich bei Fragen vor Ort an das Tagungsbüro (Raum 032) zu wen-
den. Dort erhalten Sie alle notwendigen Informationen zu Shuttle-Services, Fahrkostenerstat-
tungen, Teilnahmebescheinigungen usw.

Anreiseinformationen
per Bahn
Ab Hauptbahnhof mit dem Regionalexpress RE 1 in Richtung Frankfurt (Oder) bis Bahnhof Er-
kner. Der RE 1 verkehrt halbstündlich, Fahrtzeit ca. 30 Minuten.
per Auto – A10
Östlicher Berliner Autobahn-Ring, Ausfahrt Erkner, 160 kostenfreie Parkplätze.
per Flugzeug –  Flughafen Berlin Brandenburg (BER)
Ab Flughafen mit der S-Bahn-Linie S9 bis Bahnhof Ostbahn-
hof. Von dort mit der S-Bahnlinie S3 bis Erkner. Die S-Bah-
nen verkehren tagsüber 10-20-minütig, Gesamtfahrtzeit ca. 
60 Minuten. Mit dem Airportexpress RE 7 oder RB 14 bis 
Ostbahnhof und von dort mit dem RE 1 bis Erkner, Gesamt-
fahrtzeit 55 Minuten. Taxi vom Flughafen, Fahrtzeit ca. 30 
Minuten.
Zu Fuß
Vom Bahnhof zum Hotel ca. 15 min.

Die Förderpreisverleihung wäre ohne 
Unterstützung nicht möglich. 
Wir bedanken uns bei unseren Förderern:

Kontakt 

Betreuungsgerichtstag e. V. 
Interdisziplinärer Fachverband  
im Betreuungswesen 

Auf dem Aspei 42 
44801 Bochum 

Tel. (0234) 640 65 72 
Fax (0234) 640 89 70 

E-Mail:   bgt-ev@bgt-ev.de 
Internet: www.bgt-ev.de 

Vorsitzender: 
Peter Winterstein, Schwerin 

Geschäftsführer: 
Elmar Kreft, Bochum 

BGT fördert Theorie 
und Praxis 
Förderpreis 2022 

BGT-Forschungspreis 
und BGT-Projektpreis 
in Gedenken an Lothar Kreyssig 

Der BGT-Förderpreis wird alle zwei Jahre anlässlich des bun-
desweiten Betreuungsgerichtstags verliehen. Wir vergeben 
den Preis in zwei Kategorien: dem BGT-Projektpreis und dem 
BGT-Forschungspreis. 

BGT-Projektpreis 
Mit dem Projektpreis werden Initiativen oder Projekte gewür-
digt, die in der Praxis der Rechtlichen Betreuung neue Wege 
gehen und die Netzwerke Betreuung neue Wege gehen und 
die Netzwerke Betreuung stärken. 
Dem BGT geht es um die Förderung von Projekten, die zur 
Weiterentwicklung des Betreuungswesens wichtige Impulse 
setzen und die die Lebensbedingungen von betreuten Men-
schen verbessern. 

BGT-Forschungspreis 
Der BGT-Forschungspreis wird für wissenschaftliche Ab-
schlussarbeiten (Bachelorarbeiten, Masterarbeiten sowie Di-
plomarbeiten) und Dissertationen auf dem Gebiet der rechtli-
chen Betreuung verliehen. 
Kriterien für die Vergabe sind Antworten oder Lösungsansät-
ze für Fragestellungen aus der Rechtlichen Betreuung, deren 
innovativer Charakter oder deren methodische Qualität die 
Rahmenbedingungen für betreute Menschen verbessern kön-
nen. 

Die Förderpreisverleihung wäre ohne Unterstützung nicht 
möglich. Wir bedanken uns bei unseren Förderern.
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Thorsten Becker, Vorsitzender BdB e.V., Gießen
Jelena Berz, Leiterin Betreuungsbehörde Landkreis Karlsruhe
Christian Braun, Richter am Amtsgericht, Frankfurt a.M.
Prof. Dr. Dagmar Brosey, TH Köln, Redakteurin der BtPrax
Ina Bürkel, Leiterin der Betreuungsstelle Nürnberg
Barbara Dannhäuser, SKM Bundesverband e.V., Düsseldorf
Horst Deinert, Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Verwaltungswirt, Duisburg
Dr. Andrea Diekmann, Präsidentin des Landgerichts Frankfurt (Oder)
Walter Dörrer, Berufsbetreuer, Regio-Sprecher BVfB e.V., Kornwestheim
Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner, Universität Innsbruck
Ulrike Gödeke, Geschäftsführerin SKM-Diözesanverein Freiburg
Klaus Gölz, Leiter der Betreuungsbehörde i.R. Stuttgart
Hartmut Guhling, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
Uwe Harm, Dipl. Rechtspfleger a.D., Bad Segeberg
Melanie Haß, Leben mit Behinderung Hamburg e.V.
Tom Hegermann, freier Journalist, Haan
Birgit Holtermann, Dipl. Rechtspflegerin, Marl
Ulrike Hörnsich, SkF Diözesanverein, Freiburg
Amandj Hoseyni, Institut für inklusive Bildung NRW, Köln
Torsten Joecker, Richter am Amtsgericht, z.Z. Landesvertr. NRW, Berlin
Dr. Anne Klüser, Berufsbetreuerin, Köln
Dr. Ortrun Kliche, Universität zu Köln
Beate Kienemund, Ministerialdirektorin BMJ a.D., Berlin
Holger Koch, Hessisches Minist. für Soziales und Integration, Wiesbaden
Elmar Kreft, Geschäftsführer Betreuungsgerichtstag e.V., Bochum
Dr. Christoph Lenk, Psychiater, Hamburg
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Lipp, Universität Göttingen
Annette Loer, Richterin am Amtsgericht, Hannover
Holger Marx, Leiter der Betreuungsbehörde Landkreis Mainz-Bingen
Szymon Mazur, Richter am Amtsgericht‚ Fulda
Andreas Martin, Institut für inklusive Bildung NRW, Köln
Stefanie Meints, Leben mit Behinderung Hamburg e.V.
Mag. Christian Neuhold, Vertretungsnetz Leibnitz (AT)
Prof. Dr. med. Martin Ohlmeier, Klinikum Kassel
Kathrin Paglotke, Niedersächsisches Justizministerium
Monika Paulat, Präsidentin des Deutschen Sozialgerichtstags e.V.
Iris Peymann, Geschäftsführerin IPB Hamburg
Dr. Ina Pick, Universität Basel
Annette Reiner, Betreuungsbehörde Lübeck
Achim Rhein, Landesamt Soziales, Jugend und Versorgung, Mainz
Roland Schlitt, Dipl. Rechtspfleger, Kassel
Prof. Dr. Angie Schneider, Universität Bremen
Annette Schnellenbach, LL.M., Bundesministerium der Justiz, Berlin
Tillmann Schönig, Leiter Betreuungsb. Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg
Heike Schönthal, Training, Coaching, Organisationsberatung, Ostfildern
Dr. Benedikt Schreiner, Bezirkssozialverwaltung Oberpfalz, Regensburg
Ruth Schröder, Ministerialdirektorin Bundesministerium der Justiz, Berlin
Wolfram Schül, Ev. Betreuungsverein Minden
Prof. Dr. Anna Schwedler, Kath. Hochschule für Sozialwesen Berlin
Stephan Sigusch, Geschäftsführer Betreuungsverein Oschersleben
Annika Stanau, Betreuungsverein Uelzen e.V.
Helga Steen-Helms, Ministerialrätin a.D., Wiesbaden
Kerrin Stumpf, Geschäftsführerin Leben mit Behinderung Hamburg e.V.
Philip Struetzel, Berufsbetreuer, Hamburg
Christine Teiting, Verein f. Betreuung u. Selbstbestimmung Lübeck e.V.
Ulrike Thielke, Diplom-Rechtspflegerin, Hamburg
Christian Trautmann, Dipl. Rechtspfleger, Dresden
Stefanie Vogt, TH-Köln
Jan Wassenberg, Richter am Amtsgericht, z. Zt. Bundesministerium der Justiz
Antje Wendler, Betreuungsverein Neues Ufer, Schwerin
Carsten Wiegel, Psychiatrie-Erfahrener, Duisburg
Sönke Wimmer, Hauptausschuss BUKO, Betreuungsverein Kiel
Peter Winterstein, Vorsitzender des Betreuungsgerichtstags e.V
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Für beihilfeberechtigte und privatversicherte Betreute bietet MEDIRENTA einen Komplett-Service: Wir übernehmen für  
Ihre Klienten alle Vorgänge rund um deren Beihilfe, Kranken- und Pflegekostenabrechnungen inklusive Zahlungsverkehr – 
mit gerichtsverwertbarer Auswertung.

 Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und unsere Erfahrung aus rund 40 Jahren als Beihilfeberater. 

 Ein Ansprechpartner für alle Angelegenheiten – bundesweit.

 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage: 030 / 27 00 00
MEDIRENTA Krankenkostenabrechnungs GmbH 
www.medirenta.de · info@medirenta.de

So schaffen  
Sie Sicherheit  
für Ihre Klienten
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